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lum de] Conradulo, ein Streitgespräch über 
deutsch-englische nationale Rivalitäten (R 93), 
b. ein nicht erhaltenes, dem Dichter mit seinem 
vollen Namen zugeschriebenes Gedicht über 
den englischen Bürgerkrieg zwischen König 
Johann und seinen Baronen Certamen inter 
regem I(ohannem) et barones versifice per magi­
strum H(enricum) de Hariench* (R 98) und 
c. ein Streitgespräch der Stadt Rom mit Papst 
Innozenz HL und einen Appell an das Allge­
meine Konzil gegen den Sturz Kaiser Ottos IV. 
(R 21)

schrieb. Nach Ende des Konzils, wahrscheinlich aber erst nach der 
Publikation der Dekretalenkompilation Papst Gregors IX. am 5. Sep­
tember 1234, entstand eine Versifikation seiner beiden ersten Canones 
(R 167). Wenn ein kleiner Spruch mit einer Weissagung über die Nach­
folger Papst Innozenz’ III. (R 87a) von Magister Heinrich stammen 
sollte, könnte er bis nach dem Tode des Papstes (1216 Juli 16) in Rom 
geblieben sein. Des Dichters Aufenthalt während der folgenden Jahre 
ist unbekannt.

1216/17 (?)
1217/18 (?)

Paris: Vorlesungstätigkeit an der Universität?
Aufenthalt in Deutschland? Vgl. 1221 Aug.

kann sich auf die Verse 36-37 stützen, wo der Verfasser neben „Engländern“ und 
„Deutschen“ auch die Franci einführt, von denen bisher gar nicht die Rede 
gewesen war: Sic cauda tegitur Britonum gens, et redimitur / Angl[u]s Theutonic[is] 
nec non Francis inim[icis] „So wird das Britische Volk von einem Schwanz ge­
deckt und der Engländer sowohl von seinen deutschen wie seinen französischen 
Feinden bekränzt“. Der Text des Schlußverses ist verderbt überliefert: Angl(i)s; 
Theutonice; die Endung des Reimworts ist auf dem Film nicht sichtbar. Die 
Bezeichnung Francus schloß seit 1204 auch einen im Namen des Deutschen 
Conradulus den Anglus attackierenden normannischen Dichter ein!

8) A. B. EMDEN, A Biographical Register of the University of Oxford to A. D. 
1500 1 (1957) S. 80 zählt als Varianten des Herkunftsnamens Magister Heinrichs 
auf: de Abbelinc(is), Abrincensis, de Abrincis, de Albrincis, de Hamerincham, de 
Hariench; als einen durch parallele Varianten gesicherten Beleg eindeutiger 
Identität vgl. Altercatio inter magistrum Henr(icum) de Hamrincham et magistrum 
Michaelem versifice (R 165); M. R. JAMES, Lists of Manuscripts Formerly in 
Peterborough Abbey Library (1926) S. 65 Nr. 240.


